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Motion Tinner-Wartau (24 Mitunterzeichnende): 

«Blutleere Artikel im Sozialhilfegesetz 

 

 

Aufgrund von Kostenverlagerungen und neuer Zuständigkeiten reduzieren sich die Artikel 36 ff. 

auf die Finanzierung des Frauenhauses. Die Aufsicht über das Frauenhaus ist nicht geregelt. Ein 

solcher Umstand ist rund um Governance-Fragen nicht mehr zeitgemäss. Auch die Frage der 

Finanzierungszuständigkeit müsste im Rahmen der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden ange-

gangen werden. 

 

In diesem Sinn wäre folgende Änderung der Bestimmungen über die Aufsicht im Sozialhilfe-

gesetz denkbar:  

 

Zuständigkeit 

 Art. 37. 1 Die Regierung anerkennt beitragsberechtigte Institutionen. Die politischen  

Gemeinden werden angehört. 

 2 Das zuständige Departement:  

a) genehmigt Voranschlag und Betriebsrechnung;  

b) bestimmt das anrechenbare Kostgeld;  

c) legt das Verhältnis von Beitragsleistung zu anrechenbarem Betriebsaufwand fest; 

d) beaufsichtigt die anerkannten beitragsberechtigten Institutionen. Die Regierung regelt 

die Aufsicht durch Verordnung. 

 3 Die Finanzkontrolle prüft die Betriebsrechnung. 

 

 Randtitel von Art. 38: Beteiligung der politischen Gemeinden a) Umfang 

 

b) Verfahren 

 Art. 38b (neu). 1 Die zuständige Stelle des Kantons teilt der politischen Gemeinde auf 

deren Verlangen die für die Berechnung des Beitragsanteils nach Art. 38 Abs. 1 Bst. b die-

ses Erlasses massgebenden Daten mit. 

 2 Die politische Gemeinde kann in die der Berechnung zugrunde liegenden Abrech-

nungen Einsicht nehmen.  

 

 

Die Regierung wird eingeladen, im Sozialhilfegesetz die Bedeutung der Art. 36 ff. hinsichtlich der 

Aufgabenteilung zu überprüfen bzw. wenigstens die Aufsicht über das Frauenhaus zu regeln.» 

 

 

26. Februar 2013 Tinner-Wartau 
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